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Ortsgemeinde Seelbach 

 
 

 

Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderates 

Tag Donnerstag, 14. Dezember 2023 

Ort "Henry-Hütte" Seelbach 

Beginn der Sitzung 19:00 Uhr 

Ende der Sitzung 20:50 Uhr 

anwesend 

1. Ortsbürgermeisterin Anke Klein als Vorsitzende 

2. Erster Beigeordneter Hardy Heynen 

3. Heiko Klein 

4. Matthias Kumpernass 

5. Michael Paul Lücker 

6. Yvette Schäck 

 

abwesend 

Mario Geyer 

Michael Lüß 

Michael Zickgraf 

 

Schriftführerin 

Anke Klein 

 

Zu dieser Sitzung wurde ordnungsgemäß eingeladen.  

Die gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder beträgt: 9 

Der Ortsgemeinderat Seelbach ist beschlussfähig.  

 
 

Vor Eintritt in die Tagesordnung übernimmt der Erste Beigeordnete Hardy Heynen das Wort und bittet 

die Anwesenden um eine Gedenkminute für den am 04.12.2023 verstorbenen Armin Supenkämper, der 

von 1974-2014 dem Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Seelbach angehörte. 

Tagesordnung 
 

Öffentliche Sitzung 

1. Bestätigung einer Eilentscheidung 

Fichtenbestand 

Abholzung und Verkauf 
 

2. Bestätigung einer Eilentscheidung 

Waldstraße und Bergstraße 

Auftragsvergabe, Baumfällarbeiten 
 

3. Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasser-und Sturzflutenvorsorgekonzept für die Ortsge-

meinde Seelbach 
 

4. Auftragsvergabe 

Herstellung von Einzelgrabstätten und Urnengräber auf dem Friedhof in Bettgen-

hausen 
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5. Abschluss 

Relaunch der Internetseite der Ortsgemeinde 

 

 

6. Informationen des Ortsbürgermeisters  
 

7. Einwohnerfragestunde  
 

8. Verschiedenes  
 

 

Öffentliche Sitzung 

TOP 1 Bestätigung einer Eilentscheidung 

Fichtenbestand 

Abholzung und Verkauf 

 

Die Ortsbürgermeisterin hat im Benehmen mit den Beigeordneten folgende Eilentscheidung getroffen:  

 

„Der gemeindeeigene Fichtenbestand von 0,6 ha soll abgeholzt werden. Die Abholzung wurde durch das 

Forstamt Altenkirchen empfohlen. Durch den derzeit noch geringen Borkenkäferbefall kann die Ortsge-

meinde noch einen Erlös aus dem Verkauf erzielen.  

Für die Abholzung und den Verkauf wurden drei Angebote eingeholt.  

 

Das wirtschaftlichste Angebot hat die Firma Forst-Service-Wendel, Hauptstraße 24, 57632 Berzhausen, 

abgegeben.  

Die Angebotssumme der Firma beläuft sich auf folgende Auszahlungspreise: 

 

Fi L 2b: 62,00 €/Fm 

Fi L 2a: 52,00 €/Fm 

Fi L 1b2: 42,00 €/Fm 

Pallette Zopf 15: 20,00 €/Fm 

 

Nicht berücksichtigte Angebote: 

 1) 

  Fi L 2b: 60,00 €/Fm 

  Fi L 2a: 50,00 €/Fm 

  Fi L 1b2: 40,00 €/Fm 

  Pallette Zopf 15: 15,00 €/Fm 

 

 2) 

  Fi L 2b: 60,00 €/Fm 

  Fi L 2a: 48,00 €/Fm 

  Fi L 1b2: 38,00 €/Fm 

  Pallette Zopf 15: 15,00 €/Fm 

 

Die Angebote wurden seitens des Forstamtes Altenkirchen geprüft.  

 

Damit mit der Abholzung noch im Oktober begonnen werden kann und dem Borkenkäferbefall zuvor 

gekommen wird trifft die Ortsbürgermeisterin im Benehmen mit den Beigeordneten eine Eilentschei-

dung nach § 48 GemO.“ 

 

 

Beschluss: 

Der Auftragsvergabe für die Abholzung und den Verkauf des Fichtenbestandes wird an die Firma Forst-

Service-Wendel, Hauptstraße 24, 57632 Berzhausen, vergeben. Die Eilentscheidung nach § 48 GemO 

wird somit bestätigt.  

Der Auftrag wird durch die Ortsbürgermeisterin selbst erteilt.  

 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

einstimmig (6 Ja-Stimmen) 
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TOP 2 Bestätigung einer Eilentscheidung 

Waldstraße und Bergstraße 

Auftragsvergabe, Baumfällarbeiten 

 

Die Ortsbürgermeisterin hat im Benehmen mit den Beigeordneten folgende Eilentscheidung getroffen:  

 

Aufgrund eines Sturmschadens müssen in der Wald- und Bergstraße insgesamt drei Eichen gefällt wer-

den. Mit der Fällung der Bäume soll insbesondere die Verkehrssicherheit wiederhergestellt werden. 

Der Baumfällung wurde, nach Begutachtung, durch die Kreisaufsichtsbehörde zugestimmt.  

 

Es wurde ein Angebot der Firma Volker Dupp, Rheinstraße 12, 56203 Höhr-Grenzhausen, eingeholt. 

Die Angebotssumme beläuft sich auf 2.100 € brutto.  

 

Es stehen keine Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2023 zur Verfügung. Es handelt sich um eine außer-

planmäßige Ausgabe nach § 100 GemO, die der Zustimmung des Ortsgemeinderates bedarf.  

 

Um die Verkehrssicherheit zügig wiederherzustellen trifft die Ortsbürgermeisterin im Benehmen mit 

den Beigeordneten eine Eilentscheidung nach § 48 GemO.  

 

Der Auftrag wird durch die Ortsbürgermeisterin selbst erteilt. 

 

Beschluss: 

Der Auftragsvergabe an die Firma Volker Dupp, Rheinstraße 12, 56203 Höhr-Grenzhausen, zu einem 

Angebotspreis in Höhe von 2.100 € brutto wird zugestimmt.  

Der außerplanmäßigen Ausgabe nach § 100 GemO wird zugestimmt.  

Die Eilentscheidung wird nach § 48 GemO bestätigt.  

 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 

 

einstimmig (6 Ja-Stimmen) 
 

 
 

 

TOP 3 Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasser-und Sturzflutenvorsorgekonzept 

für die Ortsgemeinde Seelbach 

 

Für die Ortsgemeinde Seelbach wurde im Jahr 2019 das Hochwasser-und Sturzflutenvorsorgekonzept 

erstellt. Die Maßnahmen wurden dem Ministerium hinsichtlich der Förderfähigkeit abgestimmt. Für die 

Maßnahmen SEE012 und SEE015 müssen Wasserrechte beantragt werden. Die Maßnahmen SEE006 soll 

zukünftig in einer Straßenbaumaßnahme umgesetzt werden. Mit dem Beschluss vom 23.09.2021 hat der 

Umwelt- und Bauausschuss der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld der Handlungshilfe zum 

Hochwasser-und Sturzflutenvorsorgekonzept sowie der Umsetzung und Finanzierung der daraus entste-

henden Maßnahmen zugestimmt. Daher hat die Verbandsgemeinde die Koordinierung, die Bauherren-

funktion und die Kosten der Investitionen bei diesen Maßnahmen übernommen. Zur Umsetzung der 

Maßnahme durch die Verbandsgemeinde ist es notwendig, dass die Ortsgemeinde folgenden Beschluss 

fasst.  

 

Beschluss: 

Die Ortsgemeinde stimmt der Handlungshilfe HWSVK mit Stand vom 16.09.2021 und der Umsetzung 

der Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Sturzfluten-Vorsorgekonzept für die Ortsgemeinde Seelbach 

SEE006, SEE012, SEE015, SEE016, SEE025 und SEE027 zu und erklärt sich bereit, die anteiligen Kosten 

sowie nach Fertigstellung der Maßnahmen die Unterhaltung, zu übernehmen.    

Gemäß der beigefügten Anlage 1 (Liste Maßnahmen) ist es bei entsprechend gekennzeichneten 

Maßnahmen notwendig Abstimmungen mit den jeweiligen Grundstückseigentümern in Hinblick auf 

Grunddienstbarkeit zu treffen. Hierbei ist notwendig, dass die Grundstückseigentümer der Dienstbarkeit 

zustimmen, da die Maßnahmen sonst nicht umsetzbar sind. Hierfür erklärt sich Ortsgemeinde bereit sich 

mit den betroffenen Grundstückseigentümern in Verbindung zu setzen und die notwendige Grund-

dienstbarkeit einzuholen. 
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Abstimmungsergebnis: 
 

 

 

einstimmig (6 Ja-Stimmen) 
 

 
 

 

TOP 4 Auftragsvergabe 

Herstellung von Einzelgrabstätten und Urnengräber auf dem Friedhof in Bettgen-

hausen 

 

Da das bisher für die Ortsgemeinde tätige Unternehmen TOWA die Herstellung von Urnengräbern und 

Einzelgrabstätten für den Friedhof Bettgenhausen nicht mehr erbringen möchte, legt die Vorsitzende 

dem Ortsgemeinderat ein Angebot der Firma Barten aus Flammersfeld vor. Die Firma Barten ist sehr 

erfahren in der Ausführung der angebotenen Leistung, da sie für mehrere Friedhöfe in der Verbandsge-

meinde Altenkirchen-Flammersfeld tätig ist.  

 

Beschluss: 

Dem Angebot der Firma Barten vom 29.11.2023 zur Herstellung von Urnengräbern und Einzelgrabstät-

ten auf dem Friedhof Bettgenhausen wird zugestimmt. Die Vorsitzende wird gebeten, den Auftrag zu er-

teilen. 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
 

 

einstimmig (6 Ja-Stimmen) 
 

 
 

 

TOP 5 Abschluss 

Relaunch der Internetseite der Ortsgemeinde 

 

Die Vorsitzende übergibt das Wort an das Ratsmitglied Yvette Schäck, die über den abgeschlossenen 

Relaunch der Internetseite www.seelbach-wied.de berichtet. Der Relaunch wurde seitens der Ortsge-

meinde am 26.04.2022 an die Agentur Wortreich Design für Print und Web, Inh. Frau Alexandra Lüß, 

beauftragt. Eine Abnahme nach entsprechender Qualitätssicherung erfolgte am 08.09.2023 mit großer 

Zufriedenheit aller Beteiligten.  
Die Internetseite der Ortsgemeinde wird weiterhin ehrenamtlich von Alexandra Lüß und Ratsmitglied 

Yvette Schäck in enger Abstimmung mit der Ortsbürgermeisterin betreut. 

Die Vorsitzende bedankt sich bei Alexandra Lüß und Yvette Schäck für dieses Engagement, ohne die ein 

solcher Internetauftritt der Ortsgemeinde, der auch ein Stück Dorfchronik beinhaltet, nicht möglich 

wäre.   
 

 

TOP 6 Informationen des Ortsbürgermeisters 

 

Die Vorsitzende informiert, dass trotz der nun für Februar 2024 anstehenden Sanierung der Ortsdurch-

fahrt (K9) einige Straßenschäden durch den LBM kurzfristig behoben wurden. Straßenschäden außerhalb 

des Ortes Richtung Flammersfeld wurden bereits an den LBM mit der Bitte um schnellstmögliche Behe-

bung gemeldet.  

 
Die Ortsgemeinde hat den Weg im „Marienthälchen“ neu schottern lassen. Die Maßnahme wurde nach 

entsprechender Abstimmung von der Jagdgenossenschaft Seelbach mit 2000€ unterstützt.  

 

Die Arbeit an den Durchlässen der Bahnstrecke innerhalb des Ortes wird nach Auskunft der Lappwald-

bahn Mitte Dezember beendet sein. Die Vorsitzende ist mit der Lappwaldbahn in Kontakt, damit der als 

„Bauhof“ genutzte Maiplatz in einem ordentlichen Zustand verlassen wird. 

 

Die letzten Veranstaltungen der Ortsgemeinde sind sehr erfolgreich verlaufen. Die Vorsitzende bedankt 

sich bei allen Teilnehmern und Helfern am Aktionstag (04.11.) sowie an St. Martin (11.11.) und der Ni-

kolausfeier (06.12). 
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Nachdem die Kosten für die Grabherstellung auf dem Friedhof Bettgenhausen ab 2024 steigen, regt die 

Vorsitzende eine Überprüfung der Friedhofssatzung sowie der Friedhofsgebührensatzung an. In dem Zu-

sammenhang wurde über die Neugründung eines Friedhof-Ausschusses diskutiert. Das Thema soll im 

neuen Jahr erneut aufgegriffen werden.  

 

Die Vorsitzende informiert zu Themen aus der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung vom 07.12.2023; 

unter anderem zu den Europa- und Kommunalwahlen, die am 09.06.2024 stattfinden.  

 
 

 

TOP 7 Einwohnerfragestunde 

 

Ein Einwohner erkundigt sich nach der Freilegung des 3. Bogens an der Wiedbrücke in Bettgenhausen, 

auch im Sinne des Hochwasserschutzes. Diese Freilegung soll im Rahmen der Brückensanierung erfol-

gen, zu der es aber nach wie noch kein akzeptables Finanzierungskonzept gibt. 
 

 

TOP 8 Verschiedenes 

 

Die Vorsitzende weist auf folgende Termine hin: 
14.01.2024 Ersatztermin Saalü, 15 Uhr, Rotes Haus 

16.03.2024 Aktionstag „Saubere Landschaft“ 

30.04.2024 Maifeier 

09.06.2024 Kommunal-/Europawahl 

 

Das Ratsmitglied Matthias Kumpernass regt an, die bereits existierende Bürgerinfo zum Thema „Wölfe 

im Seelbacher Revier“ auf der Internetseite noch einmal stärker zu bewerben. 

 
 

 

 

 


